
EU-VERORDNUNG FÜR ENTWALDUNGS-
FREIE LIEFERKETTEN (WALDSCHUTZVO): 
NEUE EINFUHR- UND AUSFUHRVERBOTE 
AB 31.12.2024

Rodung, Entwaldung und generell die Waldschädigung stellen neben dem Ausstoß von 

CO2 eine der Hauptursachen für den Klimawandel und insbesondere den Verlust bio-

logischer Vielfalt dar. Die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 

schätzte, dass von 1990 bis 2020 ca. 420 Mio. Hektar Wald abgeholzt wurden und 

dabei bis zu 90 % der Entwaldung auf nicht-nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung 

zurückzuführen ist. Die EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten, die sog. Wald-

schutzVO, will mit neuen Ein- und Ausfuhrverboten ab 31.12.2024 Abhilfe schaffen.
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2. AUSGABE 2023

Nachhaltigkeit im Mittelstand 

RAHMENWERKE IN DER  
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG

Jahrzehntelang basierte die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen auf Freiwillig-

keit. Unternehmen haben die Mehrwerte der Nachhaltigkeitsberichterstattung für sich ge-

nutzt und dadurch ihre Marktposition verbessert sowie ihr Ansehen bei Geschäftspartnern 

und Mitarbeitern erhöht. Zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten (oft auch CR-, CSR-, 

Personal-, Sozial-, Umweltberichte) wurden häufig nationale oder internationale Rahmenwer-

ke genutzt. Etablierte Rahmenwerke geben Orientierung bei der Nachhaltigkeitsberichter-

stattung. Sie geben eine bestimmte Struktur und Form und die Inhalte vor und sorgen damit 

für Vergleichbarkeit, Zuverlässigkeit und Verständlichkeit. 
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INTERNATIONAL ANERKANNT: 

DIE GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

Die seit 1997 bestehende Global Reporting Initiative 

(GRI) ist aktuell der international anerkannteste Stan-

dard für Nachhaltigkeitsberichte. Die GRI-Standards 

repräsentieren die global beste Praxis für die öffentli-

che Berichterstattung zu verschiedenen ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Auswirkungen. Die 

GRI-Standards sind ein modulares System miteinander 

verbundener Standards. Es bestehen drei Serien von 

Standards, die den Berichterstattungsprozess unter-

stützen. Die GRI-Universalstandards gelten für alle Or-

ganisationen, die GRI-Branchenstandards richten sich 

an bestimmte Branchen und die GRI-Themenstandards 

enthalten Angaben zu einem bestimmten Thema. Die 

Anwendung dieser Standards zur Bestimmung der 

wesentlichen (relevanten) Themen hilft Organisatio-

nen, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

ENTSPECHENSERKLÄRUNG DES DEUTSCHEN 

NACHHALTIGKEITS KODEX 

In Deutschland berichten derzeit auch viele Unterneh-

men in Form einer Entsprechenserklärung des Deut-

schen Nachhaltigkeits Kodex (DNK). Der DNK wurde 

2010 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung mit Vertre-

terinnen und Vertretern der Politik, des Finanzmarkts, 

Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen in einem Dialog-Prozess entwickelt. Er wird mit 

Mitteln des Bundeskanzleramts finanziert. Es existie-

ren aktuell über 950 DNK-Anwenderunternehmen. 

Der DNK greift für einzelne Kennzahlen die Standards 

der GRI auf. 
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NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE 

MACHT NICHTFINANZIELLE ERKLÄRUNG FÜR 

BESTIMMTE UNTERNEHMEN ZUR PFLICHT 

Seit 2017 findet die sog. Non-Financial-Reporting Di-

rective (NFRD) in Deutschland Anwendung. Diese EU-

Richtlinie verpflichtet zunächst große kapitalmarktori-

entierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiten-

den und bestimmte andere Unternehmen von 

öffentlichem Interesse, die Lageberichterstattung um 

eine nichtfinanzielle Erklärung zu erweitern. Die nicht-

finanzielle Erklärung muss Informationen über Um-

welt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 

der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung enthalten. 

VEREINHEITLICHUNG DURCH DIE CORPORATE 

SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE 

Aufgrund mangelnder Einheitlichkeit und fehlender 

Vergleichbarkeit sowie teils fehlender Offenlegung re-

levanter Informationen veröffentlichte die Europäische 

Kommission im Zuge des Green Deals im April 2021 

ihren Vorschlag zur Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD), welche die bisherige NFRD ablöst. 

Die CSRD wurde schließlich am 16.12.2022 offiziell im 

Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist bereits Anfang 

2023 in Kraft getreten. 

Die Richtlinie ist nun innerhalb von 18 Monaten von 

den jeweiligen Gesetzgebern in der EU in nationales 

Recht umzusetzen. U. a. das deutsche Handelsgesetz-

buch (HGB) wird bis Juli 2024 entsprechend überarbei-

tet. 

HINTERGRUND

Die Beendigung der Entwaldung und die Wiederher-

stellung geschädigter Wälder sind u. a. wesentliche 

Bestandteile der Sustainable Development Goals, SDG. 

Diese Agenda sollte insb. dazu beitragen, die insge-

samt 17 Ziele u. a. in den Bereichen Leben an Land 

(SDG 15) und Klimaschutz (SDG 13) zu erreichen. Die 

einschlägige Zielvorgabe 15.2, die Entwaldung bis 

2020 zu stoppen, wurde nicht erreicht. 

Die EU ist einer der größten Wirtschaftakteure in die-

sem Sektor und möchte mit der am 29.06.2023 in 

Kraft getretenen EU-Verordnung für entwaldungsfreie 

Lieferketten (WaldschutzVO, VO (EU) 2023/1115) nun-

mehr der weltweiten Entwaldung und Waldschädi-

gung Einhalt gebieten. 

ZIELE DER WALDSCHUTZVERORDNUNG 

Mit der WaldschutzVO werden umfassende Sorgfalts-

pflichten zum Schutz globaler Wälder gegen Rodung 

und Ausbeutung in Zusammenhang mit der Produkti-

on verschiedener Agrarerzeugnisse eingeführt. Es soll 

sichergestellt werden, dass bestimmte Rohstoffe und 

Erzeugnisse, die in die EU ein- und ausgeführt bzw. 

gehandelt werden, nicht mehr zur Entwaldung und 

Waldschädigung beitragen. Dies soll durch Einfuhr-/

Bereitstellungs- und Ausfuhrverbote von nicht entwal-

dungsfreien Waren erfolgen. Zwar gelten diese Verbo-

te erst ab dem 31.12.2024, Stichtag für die Beurteilung 

der Entwaldungsfreiheit der erfassten Waren ist jedoch 

bereits der 31.12.2020, so dass sich Importeure und 

Händler schon ab dem 29.06.2023 auf die neuen Sorg-

faltspflichten der WaldschutzVO einstellen müssen.

Konkret sieht die Verordnung vor, dass Waren, die 

dem sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung 

unterliegen und die von Flächen stammen, die nach 

dem 31.12.2020 abgeholzt werden, weder in die EU 

eingeführt noch aus ihr ausgeführt werden dürfen. 

PERSÖNLICHER ANWENDUNGSBEREICH

Die WaldschutzVO gilt grundsätzlich für alle Marktteil-

nehmer, die von der WaldschutzVO erfasste Waren 

aus Drittstaaten in die EU importieren, diese in der EU 

handeln oder aus der EU exportieren. 

KMU-Marktteilnehmer und -Händler profitieren von 

vereinfachten Sorgfaltspflichten. Kleinstunternehmen 

müssen die WaldschutzVO erst ab dem 30.06.2025 

befolgen.

SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH

Die in der WaldschutzVO enthaltenen Verpflichtungen 

beziehen sich auf die „relevanten“ Rohstoffe

›  Rinder, 

›  Kakao, 

›  Kaffee, 

›  Ölpalme, 

›  Kautschuk, 

›  Soja und 

›  Holz,

wie auch „relevante“ Erzeugnisse, die diese Rohstoffe 

enthalten, mit diesen gefüttert oder unter deren Ver-

wendung hergestellt wurden und im Anhang I der 

WaldschutzVO aufgeführt sind.



AB 31.12.2024: EINFUHR-/BEREITSTELLUNGS- 

UND AUSFUHRVERBOT UND SORGFALTS-

PFLICHTEN

Die Verordnung fordert von den betroffenen Unter-

nehmen den Nachweis, dass ihre Lieferketten nicht zur 

Zerstörung oder Schädigung von Wäldern beitragen. 

Sie dürfen nur solche Produkte auf den Markt bringen 

und exportieren, die frei von Abholzung sind und im 

Einklang mit den jeweiligen Rechtsvorschriften des 

Produktionslandes hergestellt wurden. 

Dazu müssen Nicht-KMU-Marktteilnehmer oder -Händ-

ler ab dem 31.12.2024 die sog. relevanten Rohstoffe 

und Erzeugnisse nur unter den folgenden kumulati-

ven Voraussetzungen in die EU einführen, auf dem 

EU-Markt herstellen oder ausführen:

›  die Rohstoffe/Erzeugnisse sind entwaldungsfrei,

›  sie wurden gemäß den einschlägigen Rechtsvor-

schriften des Erzeugerlandes erzeugt und

›  für liegt sie eine sog. Sorgfaltserklärung (Due Dili-

gence Statement) vor. 

Zu den Sorgfaltspflichten der WaldschutzVO, die zu-

nächst hauptsächlich Nicht-KMU-Marktteilnehmer und 

Nicht-KMU-Händler zu beachten haben, gehören u. a.:

›  die Einführung allgemeiner Sorgfaltspflichtenrege-

lungen,

›  die Datensammlung in Bezug auf die erfassten Roh-

stoffe und Erzeugnisse,

›  eine Risikobewertung der gesammelten Daten und

›  ggf. eine Risikominimierung bzgl. der Entwaldungs-

freiheit und legalen Herstellung.

Das Einfuhr- und Ausfuhrverbot wird durch die Abga-

be der Sorgfaltserklärung an ein noch zu schaffendes 

EU-Informationssystem, das über eine elektronische 

Schnittstelle zum Zoll verfügen soll, überwacht. Markt-

teilnehmer und die national zuständige Behörde, die 

Bundesanstalt für Lebensmittel und Ernährung (BLE), 

sollen ab 30.12.2024 Zugang zu diesem EU-Informa-

tionssystem haben. Die elektronische Schnittstelle zum 

Zoll soll bis 30.06.2028 zur Verfügung stehen. Bis  

dahin hat die Kommunikation zwischen dem Zoll und 

der BLE anderweitig zu erfolgen. 

UNSER LEISTUNGSANGEBOT

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der Pflichten 

nach der WaldschutzVO in Ihrem Unternehmen:

›  Erstellung einer Import- und Exportmatrix zur Doku-

mentation, welche relevanten Rohstoffe und Erzeug-

nisse in den Anwendungsbereich fallen

›  Analyse vorhandener Datenquellen und ggf. Erweite-

rung zur Schaffung eines automatisierten Berichts- 

und Erklärungsprozesses bzgl. der Sorgfaltspflichten 

und Sorgfaltserklärung

›  Erarbeitung und Dokumentation von internen Pro-

zessen und Zuständigkeiten zur Erfüllung der zukünf-

tigen Compliance-Verpflichtungen

›  Unterstützung bei der Anmeldung beim EU-Informa-

tionssystem und Abgabe der Sorgfaltserklärung.

Die CSRD sieht sowohl eine deutliche Ausweitung des 

Kreises der berichtspflichtigen Unternehmen als auch 

eine grundlegende Überarbeitung der zu berichten-

den Inhalte in Form verpflichtender Standards (den 

„European Sustainability Reporting Standards“- ESRS) 

vor. 

CSRD FÜR GROSSE UNTERNEHMEN 

AB 2025 PFLICHT 

Für das Geschäftsjahr 2025 haben alle großen Unter-

nehmen umfangreiche Nachhaltigkeitsinformationen 

offenzulegen. In Deutschland werden mindestens Ka-

pitalgesellschafte und diesen über § 264a HGB gleich-

gestellten Personenhandelsgesellschaften berichts-

pflichtig, die als große Gesellschaften gelten. Große 

Gesellschaften sind solche, die mindestens zwei der 

drei folgenden Merkmale überschreiten:

› 20 Mio. Euro Bilanzsumme,

› 40 Mio. Euro Umsatzerlöse,

› im Jahresdurchschnitt mindestens 250 Arbeitneh-

mer.

KMU SPÄTESTENS AB 2028 BETROFFEN 

Im darauffolgenden Geschäftsjahr, beginnend ab dem 

01.01.2026, wird der Kreis der betroffenen Unterneh-

men auch auf kapitalmarktorientierte KMU erweitert. 

Allerdings wurde eine zweijährige Übergangsphase 

eingeräumt, so dass eine erstmalige Anwendung für 

KMU spätestens im Geschäftsjahr 2028 verpflichtend 

sein wird.
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Hinweis: Auch diejenigen Unternehmen, die sich 

bisher noch nicht mit einer Form der Nachhaltig-

keitsberichterstattung befasst haben, sollten sich 

schon jetzt mit der Thematik vertraut machen. 

Auch wenn es bis zur erstmaligen Anwendung 

noch eine gewisse Zeit dauert, sollten die zu tref-

fenden Vorbereitungen nicht unterschätzt werden.
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2023

2025

2024

2020
31.12.2020

Stichtag für Beurteilung

der Entwaldungsfreiheit

29.06.2023

In Kraft treten der Ver- 

ordnung entwaldungs-

freie Lieferketten

30.06.2025

Geltung der Verord- 

nung für Marktteilneh- 

mer, die am 31.12.2020 

als Kleinst unterneh-

men bzw. kleines  

Unternehmen nieder-

gelassen waren.

30.12.2024

Geltungsbeginn diverser  

Vorschriften:

›  Art. 3 VO: Verbot des Inverkehrbringens,  

Art. 4-5 VO: Verpflichtung der Marktteil-

nehmer und Händler

›  Art. 6 VO: Bevollmächtigte, Art. 7 VO:  

Inverkehrbringen durch in Drittländern  

niedergelassene Marktteilnehmer

›  Art. 8 VO: Sorgfaltspflicht,  

Art. 9 VO: Informationsanforderungen,  

Art. 10 VO: Risikobewertung,  

Art. 11 Risikominderung,  

Art. 12 VO: Sorgfaltspflichten regelung,  

Berichterstattung und Aufzeichnungen, 

Art. 13 VO: vereinfachte Sorgfaltspflicht

›  Art. 16 – 24 VO: Kontrollpflichten der Mitglied-

staaten und nationalen Behörden

›  Art. 31 – 32 VO: Beschwerde- und Klage- 

recht natürlicher und juristischer Personen.
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